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Landkreis 
Pfaffenhofen a.d.Ilm 
 

Pfaffenhofen a.d.Ilm, 23.03.2026 

Niederschrift 
 
über die Sitzung des Werkausschusses Abfallwirtschaft 
öffentlicher Teil 
 
am Mittwoch, den 18.03.2026 um 14:30 Uhr 
im Rentamtssaal des Landratsamts Pfaffenhofen 
 
 

Anwesend sind: 

Landrat 

Gürtner, Albert  

CSU 

Russer, Manfred  
Stanglmayr, Erna  
Vogler, Albert  
Westner, Anton  

FW 

Nerb, Herbert  

SPD 

Herker, Thomas  
Herschmann, Andreas  

GRÜNE 

Schnapp, Kerstin Vertetung für Herrn Ettenhuber; kommt um 14:40 Uhr zur Sit-
zung 

Wohlschläger, Reno Vertretung für Herrn Dörfler 

BL 

Kaindl, Gabi  

AfD 

Robin, Josef kommt um 14:40 Uhr zur Sitzung 

Verwaltung 

Beck, Gerhard  
Csiki, Marcus  
Daser, Sebastian  
Müller, Elke  
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Entschuldigt fehlen: 

FW 

Erl, Erich Entschuldigt 
Heinzlmair, Peter Vertretung für Herrn Erl; unentschuldigt 
Koch, Anja Vertretung für Herrn Sterz; Entschuldigt 
Sterz, Manfred Entschuldigt 

GRÜNE 

Dörfler, Roland Entschuldigt 
Ettenhuber, Norbert Entschuldigt 

ÖDP 

Haiplik, Reinhard Vertretung für Herrn Dr. Skoruppa; unentschuldigt 
Skoruppa, Stefan, Dr. Entschuldigt 
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Herr Landrat Albert Gürtner eröffnet die Sitzung um 14:30 Uhr. Er stellt fest, dass die Einladung 
form- und fristgerecht erfolgt ist. Mit der Tagesordnung besteht Einverständnis. Die Beschluss-
fähigkeit ist gegeben. Herr Landrat Albert Gürtner begrüßt die Anwesenden, insbesondere die 
Vertreter der Presse.  
 

Tagesordnung 
 1. Genehmigung der Niederschrift vom 16.07.2025 (B)  
   
 2. Genehmigung der Niederschrift vom 12.11.2025 (B)  
   
 3. Halbjahresbericht - 2. Halbjahr 2025 -(I)  
   
 4. Wirtschaftsplan 2026 - Empfehlungsbeschluss für den Kreistag- (B)  
   
 5. Bekanntgaben, Anfragen  
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Top 1 Genehmigung der Niederschrift vom 16.07.2025 (B) 
 
Sachverhalt/Begründung 
 
Gemäß Art. 48 Abs. 2 der Landkreisordnung und § 26 Abs. 4 i.V.m. § 42 Abs. 1 der Geschäfts-
ordnung des Kreistags Pfaffenhofen a.d.Ilm sind die Niederschriften des Kreistages, des Kreis-
ausschusses und der weiteren beschließenden Ausschüsse vom Vorsitzenden und dem Schrift-
führer zu unterschreiben und vom jeweiligen Gremium zu genehmigen 
 
 
Beschluss: 
 
Die Niederschrift der Sitzung des Werkausschusses vom 16.07.2025 wird genehmigt. 
 
 

Anwesend: 10 
Abstimmung: 
Ja-Stimmen: 10        

Nein-Stimmen: 0       
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Top 2 Genehmigung der Niederschrift vom 12.11.2025 (B) 
 
Sachverhalt/Begründung 
 
Gemäß Art. 48 Abs. 2 der Landkreisordnung und § 26 Abs. 4 i.V.m. § 42 Abs. 1 der Geschäfts-
ordnung des Kreistags Pfaffenhofen a.d.Ilm sind die Niederschriften des Kreistages, des Kreis-
ausschusses und der weiteren beschließenden Ausschüsse vom Vorsitzenden und dem Schrift-
führer zu unterschreiben und vom jeweiligen Gremium zu genehmigen 
 
 
Beschluss: 
 
Die Niederschrift der Sitzung des Werkausschusses vom 12.11.2025 wird genehmigt. 
 
 

Anwesend: 10 
Abstimmung: 
Ja-Stimmen: 10        

Nein-Stimmen: 0       
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Top 3 Halbjahresbericht - 2. Halbjahr 2025 -(I) 
 
Sachverhalt/Begründung 
 
Gem. § 19 EBV und § 7 Abs. 5 Betriebssatzung erstattet die Werkleitung halbjährlich über die 

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes 

schriftlich Bericht. 

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen lässt sich am anschaulichsten durch Vergleich 

mit den entsprechenden Vorjahreszahlen des Erfolgsplanes darstellen, wobei die Vergleichs-

zahlen auf denselben Zeitraum abzugrenzen sind, wie die berichtspflichtigen Zahlen des lau-

fenden Jahres. 

Nicht sämtliche Erträge und Aufwendungen sind darzulegen, sondern nur die wesentlichen. Die 

Berichtspflicht beschränkt sich dabei auf die Entwicklung der Umsatzerlöse, der Aufwendungen 

für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, der Personalaufwendungen sowie der Zinsen. Die Posten 

können nach Menge und Wert beschrieben und mit den entsprechenden Vorjahres- und Plan-

zahlen verglichen werden. Erhebliche Abweichungen sind zu erläutern. 

Die Abwicklung des Vermögensplanes beschränkt sich auf die Darstellung der Einnahmen und 

Ausgaben, die sich auf die Haushaltsplanung des AWP auswirken. Zu berichten wäre also, 

wenn Gewinnabführungen, Konzessionsabgaben etc. oder Zuweisungen des Landkreises zur 

Eigenkapitalaufstockung oder zum Verlustausgleich von den Planansätzen abweichen würden. 

 
 
Beschluss: 
 
Der Werkausschuss nimmt den Halbjahresbericht 2025 zur Kenntnis. 
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Top 4 Wirtschaftsplan 2026 - Empfehlungsbeschluss für den Kreistag- (B) 
 
Sachverhalt/Begründung 
 
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm hat gem. Beschluss des Kreistages vom 22.05.2000 die 

kommunale Abfallwirtschaft ab 01.01.2001 als Eigenbetrieb organisiert. 

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) legt die Werkleitung hiermit den 

Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 vor. 

 

Die Ansätze zu den einzelnen Positionen basieren auf den Ergebnissen der Jahresuntersu-

chung bzw. den Ansätzen im Wirtschaftsplan der Vorjahre, der Gebührenkalkulation für die Jah-

re 2026 -2028 und berücksichtigen soweit als möglich die voraussichtliche Entwicklung im Wirt-

schaftsjahr 2026. 

 

Die Höhe der Abschreibungen im „übrigen Bereich“ (Ziff. 6 des Erfolgsplanes) richtet sich nach 

den von der Betriebsprüfung durch das FA Ingolstadt für die Jahre 1998 bis 2008 anerkannten 

Werten.„§ 19 EBV-Wirtschaftsplan- 

 

(1) Der Eigenbetrieb hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan 

aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. 

(2) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn 

1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und 

diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine 

Änderung des Vermögensplanes bedingt oder 

2. zum Ausgleich des Vermögensplanes erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder 

höhere Kredite erforderlich werden oder 

3. im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen 

oder 

4. eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der im Stellenplan und in der Stellenübersicht 

vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um vorübergehen-

de Einstellung von Aushilfskräften handelt.“ 

Die im Wirtschaftsplan vorgegebenen Ansätze sind in den Erläuterungen aufgeführt 

 
 
 



 
Sitzung des Werkausschusses Abfallwirtschaft, 18.03.2026 
öffentlicher Teil 

 
8 

 
 
Beschluss: 
 
Der Werkausschuss empfiehlt dem Kreistag den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 

mit Anlagen festzustellen. 

 
 

Anwesend: 12 
Abstimmung: 
Ja-Stimmen: 12        

Nein-Stimmen: 0       
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Top 5 Bekanntgaben, Anfragen 
 

• Sauberhaltung der Wertstoffinseln im Stadtgebiet Pfaffenhofen 

Die Verschmutzungen der Wertstoffinseln nehmen in den letzten Jahren vehement zu. Dadurch 
steigen die Kosten (Stundenmehrung) der Stadtwerke Pfaffenhofen für die Sauberhaltung. Die-
se liegen derzeit bei jährlich ca. 50.000 €. Gedeckt durch das duale System sind derzeit nur ca. 
21.000 €.  
Es wird in Erwägung gezogen, zusammen mit der Stadt Pfaffenhofen ein Pilotprojekt in die We-
ge zu leiten, dass man Paten für jeden Standort findet. Diese räumen kleine Müllmengen selbst 
auf (kostenlose Restmüllsäcke) und informieren die Stadtwerke bei größeren Verschmutzun-
gen. Ferner melden sie dem AWP Adressen, die sich im Müll befinden. Der AWP wird dann ein 
Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten. Die Paten könnten nach 2 Jahren die Ehrenamtskarte 
erhalten. Sofern sich das Projekt bewährt, könnte es auf den gesamten Landkreis ausgeweitet 
werden. 

 
 

• Ramadama -Festlegung Teilnehmerkriterien- 

Gem. Werkausschussbeschluss vom 16.7.2025 wurde festgelegt, dass für die Auszahlung der 
10 € für jeden Teilnehmer folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen: 
• Eigenhändige Unterschrift 
• Mindestsammeldauer von 2 Schulstunden 
• Ausschluss von Gemeindemitarbeitern während der Arbeitszeit 
 
Die ersten Teilnehmerlisten für 2026 liegen nun vor. Es stellt sich heraus, dass bei ca. 20-30 % 
der Teilnehmer die eigenhändigen Unterschriften nicht vorliegen (Eltern für Kinder, Vereinsmit-
glied für andere Mitglieder …) 
Dies würde bedeuten, dass wir bei ca. 6.500 Teilnehmern und einer Auszahlung von 65.000 € 
ca 13.000 - 20.000 € nicht auszahlen könnten. Ferner würden wir viele Teilnehmer verärgern, 
die der nächsten Aktion sicherlich fernbleiben würden. Zusätzlich ist der Aufwand für den AWP 
enorm hoch, 6.500 Teilnehmer auf Unterschriften zu überprüfen. 
 
Der Werkausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der Beschluss vom 16.07.2025 bis auf Weiteres 
nicht umgesetzt wird. 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende beendet die Sitzung um 15:38 Uhr. 
 
 
 
    

Landrat Albert Gürtner  Werkleiterin Elke Müller   
 
 
 
 
    

  Protokoll: Gerhard Beck  
 


